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Antrag entsprechend § 23 Abs. 4 KV M-V
sowie der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard

Antrag
Bezeichnung des 
Antrages

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard

Antrags-Nr. 00SV/20/029

Datum: 29.04.2020

Beratungsfolge: Ö 17.06.2020 Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard

Inhalt des Antrages:

Der § 9 Entschädigung der Hauptsatzung erhält folgende Fassung:
1. Die Stadt Burg Stargard gewährt Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach 
der Entschädigungsverordnung M-V vom 6. Juni 2019
2. Eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung erhalten monatlich

1. der Stadtvertretervorsteher 350 €
2. die Fraktionsvorsitzenden 150 €
3. die Mitglieder der Stadtvertretung 40 €

Sachverhalt:

Anwendung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten nach der 
Entschädigungsverordnung vom 6. Juni 2019

Rechtliche Grundlage: KV M-V, Entschädigungsverordnung §§ 5, 10, 4

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Anwendung dieser Entschädigung ab 01.01.2020
Im Haushalt 2020 sind die Mittel eingestellt.

Anlage:

Keine

Einreicher: Fraktion Die Linke
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 00SV/20/029 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

17.06.2020 Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard

Herr Rösler kann nicht nachvollziehen, dass die Aufwandsentschädigungen erhöht werden 
sollen, die Mittel im HH 2020 gar nicht eingeplant sind, so wie im Antrag begründet.
Die AfD-Fraktion Stargard wird dem Antrag so nicht zustimmen.
Stellt den Antrag die AWE des Stadtvertretervorstehers von 350 € auf 320 € zu mindern.

AE Antrag Herr Rösler: Ja: 2 Nein: 7 Enth.: 3

Beschluss:
Der § 9 Entschädigung der Hauptsatzung erhält folgende Fassung:
1. Die Stadt Burg Stargard gewährt Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 
nach der Entschädigungsverordnung M-V vom 6. Juni 2019
2. Eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung erhalten monatlich

4. der Stadtvertretervorsteher 350 €
5. die Fraktionsvorsitzenden 150 €
6. die Mitglieder der Stadtvertretung erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 40 €

Abstimmungsergebnis mit Änderung:

Zustimmung: 8
Ablehnung: 4
Enthaltung: 0
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